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Newsletter 
EINFÜHRUNG DER E-RECHNUNG 

Mit der Verabschiedung des Wachstumschancen-
stärkungsgesetzes (WtChancenG) wird die euro-
päische Norm EN16931 (auch CEN-Norm genannt) 
nun auch in Deutschland eingeführt. Hiernach sind 
einige Änderungen bei Rechnungsstellung gegen-
über B2B-Geschäftspartnern zu beachten. 

Rechnungen müssen zukünftig maschinenlesbar 
sein, interoperable Formate sind zugelassen. 
Interoperabel sind Formate, wenn sie die voll-
ständige Extraktion der gesetzlich vorgeschriebenen 
Daten in ein Norm-Format ermöglichen. 

Das heißt aber, eine Rechnung im PDF-Format reicht 
dann nicht mehr aus.  

Wichtig: Es gibt keine Vorgaben in Bezug auf den 
Übertragungsweg (z. B. Email)! 

EXKURS: 
Zeitplan 

Ab 01.01.2025 besteht die 
Empfangspflicht elektronischer 
Rechnungen in CEN konformen 
Formaten. Der Versand von 
Papierrechnungen ist noch bis 
Ende 2026 erlaubt. 

Ab 01.01.2027 gilt dann auch die 
Versandpflicht elektronischer 
Rechnungen in CEN konformen 
Formaten. Ausnahmen gibt es für 
Firmen mit einem Jahresumsatz 
<800 TEUR sowie bei existierenden 
EDI-Anbindungen, jeweils bis Ende 
2027. 

Kleinbeträge bis 250 EUR sowie 
Fahrbelege dürfen weiter 
papierhaft sein. 



 

 

EXKURS: 
Maschinenlesbare Formate 

ZUGFeRD: 

 im B2B-Geschäft bevorzugt 
 basiert auf PDF/A-3 und bietet 

die Möglichkeit, eine XML-
Rechnung in ein PDF einzu-
betten und dadurch sowohl 
strukturierte Rechnungsdaten 
(XML) als auch das Rechnungs-
bild (PDF) gleichzeitig per Email 
zu übermitteln 

XRechnung: 

 Pflicht im B2G-Geschäft mit 
behördlichen / staatlichen 
Kunden 

 besteht nur aus maschinenles-
baren Daten; es liegt kein 
visuelles Rechnungsbild bei 

 um eine Lesbarkeit zu 
erreichen, muss ein zusätzliches 
Tool genutzt werden 

EDIFACT: 

 Electronic Data Interchange For 
Administration ist ein inter-
nationaler elektronischer 
Standard für Geschäfts-
dokumente 

 wie bei allen EDI-Verfahren ist 
der Austausch der Daten vorab 
zwischen den Geschäftspart-
nern abzustimmen 

Was ist zu tun? 
1. Die Auswahl eines maschinenlesbaren Dateityps ist 

notwendig. Die derzeit bekannten maschinenlesbaren 
Formate sind ZUGFeRD, XRechnung und EDIFACT. Alle 
basieren auf XML. Da sie sich hinsichtlich der Nutzung 
und Lesbarkeit deutlich unterscheiden (siehe Exkurs), 
sollte eine Auswahl anhand Ihrer Kundenstruktur 
getroffen werden. 

2. Im zweiten Schritt ist zu entscheiden, welches 
Verfahren/welcher Weg der Rechnungsübermittlung 
gewählt werden soll. In Abhängigkeit zur Rechnungs-
häufigkeit wäre ein abgestuftes Vorgehen je 
Geschäftspartner denkbar: 

• EDI-Schnittstelle zwischen RE-Erstellungstool und 
RE-Empfangstool vereinbaren (Punkt-zu-Punkt-
Verbindung) 

• Webbasierte Netzwerke zum RE-Austausch nutzen 
(Web-Portal, Stichwort: „PEPPOL“)  

• Email-Übertragungsweg wählen (z. B. mit 
„ZUGFeRD“)  

Wichtig: Bei den ersten beiden Varianten ist eine 
Abstimmung mit dem jeweiligen Rechnungsempfänger 
vorab notwendig! 
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Die vorstehenden Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen 
zusammengestellt und spiegeln den uns bekannten Wissensstand zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieser Unterlage wider. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Informationen übernehmen wir keine Gewährleistung. Die weitere Verwendung, 
Vervielfältigung oder Veröffentlichung der Informationen bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Herausgeber. 
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Fazit: 
Die weitere Vorgehensweise ist von den Gegebenheiten 
in Ihrem Haus sowie der von Ihnen genutzten Software 
abhängig. Gern stehen wir Ihnen für weitergehende 
Fragen zur Verfügung. Melden Sie sich bitte gern über die 
Ihnen bekannten Kommunikationswege bei uns. 


